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Bremen,  

Mitteilung Nr.80/2022 
 

Arbeitshilfe zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung SARS-CoV-2 mit entsprechen-
der Checkliste 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schulleitungen, 
 
angefügt übersende ich Ihnen die Arbeitshilfe zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung 
SARS-CoV-2 mit Checkliste. 
 
Schulen als Gemeinschaftseinrichtungen müssen neben individuellen Hygieneplänen gemäß  
§ 36 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz auch Gefährdungsbeurteilungen gemäß § 5 Abs. 1 Ar-
beitsschutzgesetz erstellen. Das ist vom Gesetzgeber so vorgeschrieben. 
 
Individuelle Hygienepläne haben Sie bereits während der noch andauernden Corona-Pande-
mie mithilfe des Musterhygieneplans „Corona für Schulen“ (Informationsschreiben Nr. 
103/2020 Schuldatenplattform) und der Arbeitshilfe „Hygiene in der Schule“ (Informations-
schreiben Nr. 126/2016 Schuldatenplattform) erstellt. 
 
Gefährdungsbeurteilungen aufgrund der biologischen Gefährdung durch das SARS-CoV-2-
Virus wurden in Schulen bereits partiell, aber nicht flächendeckend durchgeführt. 
 
Deshalb möchte ich Sie bitten, mithilfe der Arbeitshilfe zur Erstellung einer Gefährdungsbeur-
teilung SARS-CoV-2 diese Lücke zu schließen. Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, ist eine 
Checkliste in Zusammenarbeit mit der Unfallkasse Bremen, dem Zentrum für Gesunde Arbeit 
und dem Gesundheitsamt Bremen entwickelt worden. In der Checkliste können Sie den aktu-
ellen Status ankreuzen und ggf. bereits eingeleitete Maßnahmen benennen. Es gibt auch Hin-
weise bzw. Bemerkungen zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen. Bei Fragen können Sie 
sich an die in der Arbeitshilfe genannten Personen bzw. Stellen wenden. 
 
Die ausgefüllte Checkliste stellt quasi die Gefährdungsbeurteilung SARS-CoV-2 dar. 
 
Die Gefährdungsbeurteilung in Form der ausgefüllten Checkliste können Sie im Bedarfsfall als 
Dokumentation und Nachweis gegenüber Aufsichtsbehörden bzw. Dienstvorgesetzten ver-
wenden. 
 



 

 

Neben der Arbeitshilfe und der Checkliste finden Sie anliegend eine Informationsschrift der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV): „Die 10 W-Fragen auf dem Weg zur 
Impfung!“ Diese Informationsschrift erklärt, wie Impfen wirkt und warum man sich gegen  
COVID-19 impfen lassen sollte. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
gez. 
F i s c h e r 
 
 
 
Anlagen: 3 


